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Info zum Bescheid von der Stadt-Verwaltung Trier. 

Diese Info ist in Leichter Sprache geschrieben.   

Es geht um die Zahlung von Geld-Leistungen. 
 

Der Bescheid heißt in schwerer Sprache: 

Bescheid über die Gewährung von Leistungen der Grun dsicherung  

im Alter und bei Erwerbsminderung  

nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII) – Vier tes Kapitel 

 

Guten Tag <Anrede, Nachname>, 
 

Sie haben bei uns einen Antrag auf Geld gestellt.  

In Ihrem Antrag steht: 

Sie haben nicht genug Geld. 

Um wichtige Dinge bezahlen zu können. 

Zum Beispiel: 

• Ihr Essen. 

• Ihre Kleidung.  

• Die Miete für Ihre Wohnung. 

 

Sie haben den Antrag für diese Personen gestellt: 

 

<Name     Vorname   TT.MM.JJJJ.> 

 

<Name     Vorname   TT.MM.JJJJ.> 

 

Wir haben Ihren Antrag geprüft. 

Wir haben entschieden: 

Sie bekommen Geld von uns. 
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Zu diesem Geld steht etwas in einem Gesetz. 

Das Gesetz heißt:  

Sozialgesetzbuch 12, Kapitel 4 

 

 

So viel Geld bekommen Sie von uns: 

<Betrag>   
 

Sie bekommen das Geld jeden Monat. 
 

Sie bekommen das Geld ab: 

<Beginn Leistungsbezug> 
 

Sie bekommen das Geld bis: 

<Ende Leistungsbezug> 

 
 

Wenn Sie das Geld noch länger brauchen: 

Dann müssen Sie einen neuen Antrag stellen. 

 

 

Das Geld steht auch in einer Liste. 

Die Liste ist auch in diesem Brief. 

Die Liste heißt:  

Berechnungs-Bogen 

Das bedeutet: 

Für das Geld haben wir gerechnet. 

Die Liste ist in schwerer Sprache. 
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Wichtige Regel für das Geld  

von der Stadt-Verwaltung Trier 

Sie müssen sich bei uns melden. 

Wenn sich etwas bei Ihnen verändert. 
 

Zum Beispiel: 

• Sie heiraten. 

• Ihre Miete ändert sich. 

• Sie verdienen mehr Geld. 

• Sie haben mehr Geld auf dem Spar-Buch. 
 

Dann müssen Sie sich bei uns melden!   

Das steht im Gesetz. 

 

 

Vielleicht sind Sie mit der Entscheidung  

nicht einverstanden. 

Weil Sie denken: 

Wir haben falsch gerechnet. 
 

Dann können Sie uns einen Brief schreiben.  

Oder Sie können zu uns kommen. 

Sie müssen sagen: 

Sie sind mit dem Bescheid nicht einverstanden. 

Das heißt in schwerer Sprache: 

Widerspruch  
 

Für den Widerspruch haben Sie 1 Monat Zeit. 

Das gilt ab diesem Tag: 

Der Tag, an dem Sie diesen Brief bekommen haben. 
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Sie haben Fragen? 

Dann melden Sie sich bei:  

<Name Sachbearbeiter*in> 
 

Die Telefon-Nummer ist: 

<Telefonnummer Sachbearbeiter*in> 
 

Die E-Mail-Adresse ist: 

<E-Mail-Adresse Sachbearbeiter*in>  
 

Sie können auch zu <Name Sachbearbeiter*in> 

in das Amt kommen. 

Das Amt heißt: 

Amt für Soziales und Wohnen  

Die Adresse ist: 

Rathaus  

Am Augustinerhof 

Verwaltungs-Gebäude 2 

54 29 0 Trier 

 

 

Den Bescheid über die Zahlung von Geld-Leistungen  

gibt es auch in schwerer Sprache. 

Der Bescheid in schwerer Sprache  

ist auch in diesem Brief. 
 

Der Bescheid in schwerer Sprache  

ist vor dem Gesetz gültig. 

Das muss so sein. 

Wir müssen diese Regel beachten. 
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Sie wollen die Briefe von uns   

nicht in Leichter Sprache haben?   

Dann melden Sie sich bei: 

<Name Sachbearbeiter*in> 
 

Die Telefon-Nummer ist: 

<Telefonnummer Sachbearbeiter*in> 
 

Die E-Mail-Adresse ist: 

<E-Mail-Adresse Sachbearbeiter*in>  
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